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24. Öffentliche Bekanntmachung des Jahresabschlusses für den Zweckver-
band „Kommunale ADV-Anwendergemeinschaft West (KAAW)“ 
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25. Öffentliche Bekanntmachung über die Mitgliederversammlung des Un-
terhaltungsverbandes „Ladberger Mühlenbach“ am 30.01.2026 

  
 
Der Unterhaltungsverband „Ladberger Mühlenbach“ lädt zur Mitgliederversammlung am 
30.01.2026 zu „Bei Buddemeiers“, Dorfstr. 19, 49549 Ladbergen ein. 
 
Beginn der Versammlung: 10:15 Uhr 
 
Tagesordnung:  
1. Bestimmung eines Mitgliedes zur Unterzeichnung der Niederschrift 
2. Bericht der Verbandstätigkeit 
3. Wahl der Ausschussmitglieder der Gruppe A (Erschwerer) 
4. Wahl der Ausschussmitglieder der Gruppe B (Gewässereigentümer und -anlieger) 
5. Verschiedenes 
 
Die Mitgliederversammlung ist ohne Rücksicht auf die Zahl der Erschienenen beschlussfähig.  
 
gez. Udo Decker-König 
Verbandsvorsteher 
 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/25 
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26. Öffentliche Bekanntmachung der Ankündigung von Vorarbeiten für die 
Trassenplanung im Bereich Saerbeck; Erdkabelverbindung Korridor B 
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27. Öffentliche Bekanntmachung der Ankündigung von Kartierungsarbeiten 
für die Trassenplanung im Bereich Saerbeck; Erdkabelverbindung Kor-
ridor B 
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28. Öffentliche Bekanntmachung der Gemeinde Saerbeck: 
Widerspruchsrecht zur Übermittlung von Daten aus dem Melderegister 
nach § 50 des Bundesmeldegesetzes (BMG) 

  
 
Nach den Bestimmungen des Bundesmeldegesetzes darf die Meldebehörde in besonderen, 
nachstehend aufgeführten Fällen unter Einhaltung von Auflagen eine Melderegisterauskunft er-
teilen über: 
 
1. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften von Wahlberechtigten im Zusammenhang 
mit Parlaments- und Kommunalwahlen innerhalb von sechs Monaten vor der Wahl an Parteien, 
Wählergruppen und andere Träger von Wahlvorschlägen. Das gleiche gilt bei Volksbegehren, 
Volksentscheiden und Bürgerentscheiden. Dieser Datenweitergabe kann jeder Betroffene wi-
dersprechen.  
 
2. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschrift bei Alters- und Ehejubiläen, einschließlich des 
Tages und der Art des Jubiläums an Mitglieder von parlamentarischen oder kommunalen Ver-
tretungskörperschaften sowie an Presse und Rundfunk. Dieser Datenweitergabe kann jeder Be-
troffene widersprechen. 
 
3. Namen, Vornamen, Doktorgrad und Anschriften aller Einwohner, die das 18. Lebensjahr voll-
endet haben, an Adressbuchverlage. Dieser Datenweitergabe kann jeder Betroffene widerspre-
chen. 
 
Widersprüche können der Meldebehörde jederzeit schriftlich mitgeteilt werden. Darüber hinaus 
besteht die Möglichkeit, die im Rathaus erhältlichen Antragsformulare zu verwenden.  
 
Widersprüche werden von der Meldebehörde unverzüglich ins Melderegister eingetragen und 
von diesem Zeitpunkt ab bei gewünschten Datenübermittlungen beachtet. 
 
 
Saerbeck, im Januar 2026      Gemeinde Saerbeck 

Der Bürgermeister 
gez. Dr. Lehberg 

 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/28 
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29. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Volkshoch-
schul-Zweckverbandes Lengerich (Westfalen) für das Jahr 2026 

  
 
Aufgrund der §§ 78 ff der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) in der Fassung der 

Bekanntmachung vom 14. Juli 1994 (GV. NRW. S. 666) zuletzt geändert durch Gesetz vom 10. Juli 2025 (GV NRW. 

S618) und des § 6 der Satzung des Volkshochschul-Zweckverbandes Lengerich (Westfalen) der Städte Lengerich 

und Tecklenburg sowie der Gemeinden Ladbergen, Lienen, Lotte und Westerkappeln vom 31. Januar 1976 zuletzt 

geändert am 28. November 2022, hat die Verbandsversammlung mit Beschluss vom 24. November 2025 fol-

gende Haushaltssatzung beschlossen: 

 

§ 1 

 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Volkshochschul-Zweck-

verbandes voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehende Einzahlun-

gen und zu leistende Auszahlungen und notwendigen Verpflichtungsermächtigungen enthält, wird 

 

Im Ergebnisplan mit 

dem Gesamtbetrag der Erträge auf      1.287.779,- EUR 

dem Gesamtbetrag der Aufwendungen auf      1.296.990,- EUR 

 

im Finanzplan mit 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf  1.287.779.- EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit auf 1.296.990,- EUR 

 

dem Gesamtbetrag aus Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit auf    0,- EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit auf       15.000,- EUR 

 

dem Gesamtbetrag der Einzahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf   0,- EUR 

dem Gesamtbetrag der Auszahlungen aus der Finanzierungstätigkeit auf  0,- EUR 

 

festgesetzt. 

 

§ 2 

 

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 3 

 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt. 

 

§ 4 

 

Die Verringerung der Ausgleichsrücklage zum Ausgleich des Ergebnisplans wird auf  9.211,- EUR 

festgesetzt. 
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§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird auf 

        35.790,- EUR 

festgesetzt. 

 

§ 6 

 

Die Verbandsumlage zur Deckung der nicht durch sonstige Erträge gedeckten Aufwendungen wird gem. § 14 der 

Satzung des Zweckverbandes auf     176.779,- EUR 

festgesetzt. 

 

 

Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Volkhochschul-Zweckverbandes 

 

Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 

bekannt gemacht. 

 

Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW der Aufsichtsbe-

hörde am 11.12.2025 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere staatliche Verwaltungsbehörde hat 

diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte Verbandsumlage mit Schreiben vom 07.01.2026 genehmigt. 

 

Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung 

für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser Satzung nach Ablauf von sechs Mo-

naten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend gemacht werden kann, es sei denn, 

 

a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 

b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 

c) der Verbandsvorsteher/die Verbandsvorsteherin hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher bean-

standet oder 

d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei die verletzte 

Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 

 

Lengerich, 13.01.2026 

 

gez. Björn Schilling 

Verbandsvorsteher 

 
 
 
 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/29 
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30. Öffentliche Bekanntgabe gem. § 5 Abs. 2 des Gesetzes über die Umwelt-
verträglichkeitsprüfung (UVPG) vom 24.02.2010 - in der zurzeit gültigen 
Fassung - des Ergebnisses der Vorprüfung des Einzelfalls nach § 7 
UVPG 

  
 
Der Antragsteller Krombacher Brauerei B. Schadeberg GmbH & Co. KG NL hat die Erteilung 
einer Plangenehmigung zum Ausbau eines Gewässers nach § 68 Absatz 2 Wasserhaushalts-
gesetz (WHG) für die Aufweitung und ökologische Verbesserung der Steinfurter Aa auf dem 
Grundstück Gemarkung Burgsteinfurt, Flur 2, Flurstück 209, beantragt. 
 
Dieses Vorhaben fällt in den Anwendungsbereich des UVPG, sodass ein Vorprüfungsverfahren 
zur Feststellung des Erfordernisses einer Umweltverträglichkeitsuntersuchung gemäß §§ 6 - 14 
UVPG durchgeführt wurde. 
 
Nach Auswertung der Stellungnahmen der Träger öffentlicher Belange und Prüfung der vorge-
legten Daten und Antragsunterlagen wurde im Rahmen der Vorprüfung unter Berücksichtigung 
der in Anlage 3 UVPG aufgeführten Kriterien festgestellt, dass für dieses Vorhaben die Durch-
führung einer Umweltverträglichkeitsprüfung nicht erforderlich ist.  
 
Nach § 5 Abs. 3 UVPG ist diese Feststellung nicht selbständig anfechtbar. 
 
Steinfurt, 14.01.2026      Kreis Steinfurt 
         Der Landrat 
         Umweltamt 
         Im Auftrag 
         gez. Dr. Winters 
 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/30 
 

 
 

31. Hinweisbekanntmachung der Gemeinde Recke: 
Tagesordnung des Rates am 22.01.2026 

  
 
Die Gemeinde Recke veröffentlicht unter www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachun-
gen.htm die Tagesordnung des Rates am 22.01.2026, 18:00 Uhr (Beginn Öffentliche Sitzung: 
18:30 Uhr), im Großen Saal des Rathauses Recke, Hauptstraße 28, 49509 Recke.  
 
Weitere Informationen im Sitzungsdienst unter: 
https://recke.ratsinfomanagement.net. 
 
Recke, 15.01.2026       Gemeinde Recke 
         Der Bürgermeister 
         gez. Vos 
 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/31 

http://www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachungen.htm
http://www.recke.de/Rathaus/Amtliche-Bekanntmachungen.htm
https://recke.ratsinfomanagement.net/
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32. Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverban-
des Musikschule Greven/Emsdetten/Saerbeck für das Haushalts-jahr 
2026 

  
 

Aufgrund der §§ 78 ff. der Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen in der Fassung der Be-

kanntmachung vom 14 Juli 1994 (GV. NW. S. 666), sowie §18 (1) des Gesetzes über kommunale Ge-

meinschaftsarbeit (GkG) vom 01.10.1979 (GV. NW S. 612), in den jeweils gültigen Fassungen, hat die 

Verbandsversammlung am 18.11.2025 folgende Haushaltssatzung beschlossen:  

§ 1 

Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2026, der die für die Erfüllung der Aufgaben des Zweckverban-

des voraussichtlich anfallenden Erträge und entstehenden Aufwendungen sowie eingehenden Einzah-

lungen und zu leistenden Auszahlungen enthält, wird 

im Ergebnisplan mit dem 

Gesamtbetrag der Erträge auf         1.627.064 € 

Gesamtbetrag der Aufwendungen auf        1.772.929 € 

im Finanzplan mit den 

Einzahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      1.614.994 €  

Auszahlungen aus der laufenden Verwaltungstätigkeit auf      1.767.959 €  

 

Einzahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf  0 € 

 

Auszahlungen aus der Investitionstätigkeit und der Finanzierungstätigkeit auf         4.900 €  

festgesetzt.  

§ 2  

Kredite für Investitionen werden nicht veranschlagt.  

§ 3 

Verpflichtungsermächtigungen werden nicht veranschlagt.  

§ 4 

Die Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage aufgrund des voraussichtlichen Jahresergebnis im Ergeb-

nisplan wird auf 144.865 € festgesetzt. 

 

§ 5 

 

Der Höchstbetrag der Kredite, die zur Liquiditätssicherung in Anspruch genommen werden dürfen, wird 
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auf 50.000 € festgesetzt.  

 

 

§ 6 

Die Verbandsumlage wird auf 971.590 € festgesetzt. Sie wird gemäß § 8 der Verbandssatzung wie folgt 

verteilt: 

50 % der Umlage nach Gesamtschülerzahl 

50 % der Umlage nach Schülern im Einzelunterricht  

Maßgebend ist der Wohnort des Schülers 

Es werden gemäß Satzung die Zahlen vom 01.10.2024 zu Grunde gelegt. 

 

Anzahl der Schüler insgesamt:    Anzahl der Schüler im Einzelunterricht: 

(Umlage A)       (Umlage B) 

 

Orte Anteil in % Schülerzahl  Orte Anteil in % Schüler EU 

Greven 54,54 925   Greven 57,23 198  

Emsdetten 35,73 606   Emsdetten 30,92 107  

Saerbeck 9,73 165   Saerbeck 11,85 41  

insgesamt 100,00 1.685   insgesamt 100,00 346 

 

 

Umlage: 

 

Orte Umlage A Umlage B  Umlage gesamt  

Greven 264.953 € 277.998 € 542.951 € 

Emsdetten 173.580 € 150.231 € 323.811 € 

Saerbeck 47.262 € 57.565 € 104.827 € 

insgesamt 485.795 € 485.795 € 971.590 € 

 

 

§ 7 

 

Es gilt das Gesamtdeckungsprinzip (§ 20 KomHVO). 

 

Greven, den 18.11.2025 

 

 

Herr Aden        Herr Ophaus  

Verbandsvorsteher       Musikschulleitung 

 
 
 
Bekanntmachung der Haushaltssatzung des Zweckverbandes Musikschule Greven / 
Emsdetten / Saerbeck  
 
Die vorstehende Haushaltssatzung für das Haushaltsjahr 2026 wird hiermit öffentlich 
bekannt gemacht. 
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Die Haushaltssatzung mit ihren Anlagen wurde gemäß § 18 GKG i. V. m. § 80 Abs. 5 GO NRW 
der Aufsichtsbehörde am 09.12.2025 angezeigt. Der Landrat des Kreises Steinfurt als untere 
staatliche Verwaltungsbehörde hat diese zur Kenntnis genommen und die festgesetzte Ver-
bandsumlage mit Schreiben vom 13.01.2026 genehmigt. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine Verletzung der Verfahrens- und Formvorschriften der 
Gemeindeordnung für das Land Nordrhein-Westfalen (GO NRW) beim Zustandekommen dieser 
Satzung nach Ablauf von sechs Monaten seit dieser Bekanntmachung nicht mehr geltend ge-
macht werden kann, es sei denn, 
 
a) eine vorgeschriebene Genehmigung oder Anzeige fehlt, 
 
b) die Satzung ist nicht ordnungsgemäß öffentlich bekannt gemacht worden, 
 
c) der Verbandsvorsteher hat den Beschluss der Verbandsversammlung vorher beanstandet 
oder 
 
d) der Form- und Verfahrensmangel ist gegenüber dem Zweckverband vorher gerügt und dabei 
die verletzte Rechtsvorschrift und die Tatsache bezeichnet worden, die den Mangel ergibt. 
 
Greven, 16.01.2026 
gez. Dietrich Aden 
Der Verbandsvorsteher 
 
 
 
 

Kreis Steinfurt 03/2026/32 
 
 

 
 
 
 


